
der maßgebenden ertrage zwischen dem en der Mutterhaus und der ußen-
statıion, eın Dienstverhältniıs des Ordensangehoörigen uUSW. der Außenstation
nicht begründet.
Soweılt der Bundeslinanzho{f 1n dem Urteil ViC) Februar 1951 (BStBI 111 73)
unter Berufung auf die wirtschaftliche Betrachtungsweilse un! die fur die AÄus-

legung VO.  e Vorschrififten des Steuerre gebotene Iypisiıerung VO  n anderen
Grundsatzen auSgEeEYANYEN ist, hat daran nıCc festgehalten.
FEın Dienstverhältnis der Außenstatıi:on ist uch nicht anzunehmen, WEeNl der
en der das Mutterhaus eın bestimmtes itglie abzustellen hat, da dadurch
die Art des zwischen den genannten Institutionen un!: der Außenstation abge-
schlossenen bürgerlich-rechtlichen Vertrags n1ıCI beruhrt wI1rd.

Dieser Trla ergeht miıt Zustimmung des Bundesministers der Finanzen und 1m
Einvernehmen miıt den obersten Finanzverwaltungen der anderen Länder.

Ich e, die Finanzamter entsprechend unterrichten und Ihre entgegenstehen-
den Anordnungen VO MarTz 1953 DG 16 5{ I1 aufzuheben

Verwaltungsanweisung des Hessischen Ministers der Finanzen

DER HESSISCHE MINIST DER lesbaden, den pri 1963

ÄAZ 2220
An die
Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main
Besitz- un Verkehrsteuerabteilung
Frankfiurt/Main
Betr Steuerliche Behandlung der Ordensangehörigen, Diakonissen USW.

ezZzug Meıne Erlasse VO Januar un Februar 1963 20 56

In Ihrer Rundverfügung NO} Januar 1963 DA 16 5{ I1
WITrd ın Zilfer des etzten Ssatzes ausgeführt, daß einbehaltene Steuerabzugs-
beträge nach SV Tüur die Kalenderjahre 1961 un 1962 auf ntrag erstattiet
werden können.
In einer Besprechung der Löhnsteuerreierenten des Bundes un! der Läaänder wurde
hierzu darauf hingewilesen, daß auf TUN:! der Vorschriften des 152 die 1

Kalenderjahr 1961 einbehaltene ohnsteuer 1U dann erstatiet werden kann,
wWenn der ntrag bis spatestens 31 Dezember 1962 gestellt worden ist. Im Fall
des 152 omm Nachsichtgewährung nicht 1n Betracht, da sich beı der
dort {estgelegten T15 ıne Ausschlußirist handelt

Erganzend bemerke ich, daß füur die Entscheidung über Erstattungsanträge nach
152 die Wohnsitzfinanzamter zuständig S1iNnd. Soweit Arbeitnehmer 1m In-

and keinen ONNSITZ aDen, estiimm sich die Zuständigkeit nach A  d
Ich e, Ihre Rundverfügung entsprechend erganzen.

JCc2 KnOss
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